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EinfUhrung eines wiederkehrenden Ausbaubeitrages in der Stadt Bad Diirkheim

Beschlussvorschlag:

Die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beitragen fur den Ausbau von Verkehrsanlagen
wird beschlossen. Die Einfihrung der wiederkehrenden Beitrage erfolgt damit rickwirkend zum
01.01.2020.

Blirgermeister/Dezernent:

Begriindung:

Der Stadtrat hat sich auf Antrag der FWG-Fraktion in seiner Sitzung vom 11.12.2018 mit der
EinfGhrung eines wiederkehrenden Beitrages in Bad Durkheim befasst.

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsforderungsausschuss (HFWA) hat sich daraufhin am
26.11.2019 mit dem Thema beschaftigt. Dabei wurden von der Verwaltung neben der
grundsatzlichen Umsetzung einer Beitragserhebung auch die Festlegung von madglichen
Abrechnungseinheiten und des jeweiligen Gemeindeanteils vorgestellt und besprochen. Mit
weiteren Eckpunkte der Einfuhrung wiederkehrender Beitrdge hat sich der Stadtrat in seiner
Sitzung vom 14.01.2020 befasst.

Am 22.01.2020 wurde der Gesetzesentwurf zur Anderung des Kommunalabgabengesetzes
bekannt und damit wesentliche Anderung fiir die Erhebung wiederkehrender Beitrage. Die
Verwaltung wurde darauf folgend gebeten, sich mit den kommunalen Spitzenverbanden in
Verbindung zu setzen, um Auswirkungen der Gesetzesanderung auf die Einflihrung des wkB in
Bad Durkheim vor Beschlussfassung einer Satzung zu klaren.



Diese Auswirkungen wurden dem HFWA in seiner Sitzung vom 05.05.2020 vorgestellt. In einer
weiteren Seminarveranstaltung am 09.06.2020 in Bad Dirkheim stellte Herr RA Dr. Thielmann die
wesentlichen Anderungen und Neuerungen des Landesgesetzes zur Anderung des
Kommunalabgabengesetzes (KAG) auch anwesenden Fraktionsmitgliedern vor.

Eine wesentliche Anderung betraf die GréRBe der Abrechnungseinheiten. Wahrend das
Oberverwaltungsgericht Koblenz bisher von max. 3.000 Einwohner als Orientierungswert sprach,
spielt in der neuen Gesetzesbegriindung die Einwohnerzahl nur noch eine untergeordnete Rolle.

Entsprechend wurde der Satzungsentwurf ausgearbeitet und im HFWA vom 23.06. vorgestellt und
diskutiert. In der Sommerpause wurde er zudem in den Ortsbeirdten vorgestellt und in den
Fraktionen eingehend beraten. Entsprechende Ausziige aus den Protokollen der
Ortsbeiratssitzungen (zum Teil mit Kommentierungen der Verwaltung) sind beigeflgt.

Am 25.08.2020 wurden entsprechende Erganzungen zum Satzungsentwurf im HFWA vorgestellt
und bestatigt. Insbesondere wurden die vorgeschlagenen Gemeindeanteile in den Ortsteilen
kontrovers diskutiert und schlieBlich in der vorliegenden Form empfohlen. Einmitig folgte der
HFWA der Bitte des Ortsbeirates Ungstein, die Einfilhrung des wiederkehrenden Beitrages in
Ungstein erst zum 1.1.2023 vorzusehen.

Beigefligt findet sich der im HFWA vom 25.08.2020 empfohlene Satzungsentwurf. Wunschgemaf
wurde bei den Abrechnungseinheiten in Anlage 1 ein Verzeichnis der jeweils zugehdrigen Strallen
erganzt.

Ebenfalls beigeflgt ist ein Uberblick tiber die aktuelle Rechtsprechung, welche Aufwendungen im
Einzelnen beitragsfahig sind sowie die oben genannten Protokolle der Ortsbeirate und z.T. die dort
gezeigten Prasentationen.



	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

